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,ng für Das Kochhaus - Kulinarische Gesellschaft

, Name, Sitz, Einlragung

.rer Verein trägt den Namen ,,Kulinarische Gesellschaffl und hat seinen Sitz in Bad Bevensen. Er soll
später in das Vereinsregister beim Amtsgerlcht Uelzen eingetragen werden und dann den ZusaE,,e.V.,,

tragen.

§ 2 Vereinszweck

(1)

Zweck des Vereins ist die Förderung und pflege der Kultur und Kunst des Kochens regionaler und

intemationaler Gerichte und des interkulturellen Austauschs.

(2) Der SaEungszweck wird insbesondere verwirklicht durch themenbezogene Kochveranstaltungen

sowie I nformations- und Leh rveranstaltungen.

Es sollen Veranstaltungen für Vereinsmitglieder und Veranstaltungen von Vereinsmitgliedern fur
geschlossene oder offene Gruppen durchgefuhrt werden.

(3) Der Verein ist selbstlos täitig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Mitgliedsehaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede person werden, die seine Ziele unterstUtzt. über den schrifüichen
Anirag auf Aufnahme in den Verein entscheidet derVorstand.
(2) Die Mitgiiedschafi endet durch Tod, Austritt mittets einer schriftlichen Erklärung an den Vorstand mit
einer Frist von vier Monaten zum Jahresende, oder Ausschluss wegen graben Verstoßes gegen die
Vereinsinteressen. über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit Dreiviertel_Mehfneit.

i3j lviitglieder entrtchien Beiträge. Die Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 4 Der Vorstand

ii) Dei Voi-siand gemäß § 25 BGB besteni aus orei l\rliigiiecjern ohne besondere Arntercezeicnni..ing. üie
Vereinsmiigiieder sein müssen. jev;eiis zwei sinc gemeinsaj.n ve;ii-etungsbei-ecntjgi.
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§ 5 i#iiglie{iei-veisa;,nmii:n g

{i i Die Mitgiiede,-,/ersammiilne ist einmai rähriich einzuberufen.

i2) Eine außerordeniliche Mitoliederversammlunq ist ernzuberufen. wenn es oas Veretnsinleresse
eifoi-deü cdei wenn die Einbei-ufung von e!nem Zehntel oer Vereinsmitolreder scnriftllch und unter
ArcaSe C+s Zw*ecKes un,i iei- Gi-unie v.er:ang: wiic
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rngsschreiben gilt dem Mitgtied als zugegangen, wenn es an die letzte vorn Mitglied des

ns schriftlich bekannt gegebene Adresse oder e-mail-Adresse gerichtet ist.

Die Mitgliederversammlung als das oberste beschiussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für

,e Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen

/ereinsorgan überttagen wurden.

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Anirag als abgelehnt.

§ 6 Beurkundung von Beschlüssen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich

niederzulegen und vom Vorstand bzw. dem Versamrnlungsleiter zu unterzeichnen.

§ 7 Geschäftsjahr und Verwendung der Mittel
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
{2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die denr Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
Vergütungen begünstigt werden.

§ 8 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertel-Mehrheit der' in der
lrlitgliederuersammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach

rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden
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